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sind wir auch für die weitere Profilierung einer dem Bür
ger verbundenen, überzeugenden, kulturvollen und lebens
nahen Gerichtspraxis in jeder Sache und an jedem Tag.

In unseren Entscheidungen muß sich die Fürsorge des so
zialistischen Staates für die Bürger des Landes widerspie
geln, muß der Geborgenheitsgedanke zum Ausdrude kom
men, müssen Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit der sozialisti
schen Gesellschaft jedem einzelnen Menschen gegenüber 
ihren Niederschlag finden. Eine solche Gerichtspraxis wirkt 
auf das Vertrauen der Bürger zur. sozialistischen Staats
macht zurück, fördert ein selbstverständliches Leben nach 
den Normen der sozialistischen Gesellschaft und hilft, Enga
gement für Gesetzlichkeit, Ordnung und Disziplin bei vielen 
Menschen zu erzeugen. Darin besteht ja gerade ein Wesens
merkmal unserer humanen sozialistischen Rechtsordnung.

Leitungsverantwortung des Obersten Gerichts

Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen die Anforderun
gen an die Leitungstätigkeit gewachsen sind, so trifft das 
auch für die Leitung der Rechtsprechung — der Haupttätig
keit der Gerichte — vor allem in Ansehung der erwähnten 
größer gewordenen Aufgaben zu. Gemäß Artikel 93 der Ver
fassung ist das Oberste Gericht das höchste Organ der Recht
sprechung. Ihm obliegt die Verantwortung zur Leitung der 
Rechtsprechung auf der Grundlage der Verfassung, der Ge
setze und der anderen Rechtsvorschriften der DDR. Das Ober
ste Gericht hat die einheitliche Rechtsanwendung durch alle 
Gerichte zu sichern.

Aus diesem generellen Verfassungsauftrag und aus jahr
zehntelanger Erfahrung werden wir vor allem folgende Li
nie der Leitung der Rechtsprechung weiter verfolgen und 
ausbauen:
— Die Herausarbeitung der grundlegenden Anforderungen 

an die Rechtsprechung der Gerichte gemäß der herange
reiften gesellschaftlichen Entwicklung, vor allem durch 
die langfristig angelegte, konstruktive Arbeit des Ple
nums des Obersten Gerichts;

— die Verallgemeinerung der Gerichtspraxis auf der Grund
lage vielfältiger Analysen mit dem Ziel, die Einheitlich
keit und Wirksamkeit der Rechtsprechung im ganzen 
Lande durchzusetzen;

— der Erlaß von Richtlinien und Beschlüssen, von Orien
tierungen und Standpunkten durch die Kollektivorgane 
des Obersten Gerichts, die eine Rechtsprechung nach ein
heitlichen Maßstäben gewährleisten sollen.
Die Leitung der Rechtsprechung ist eine politische Füh

rungsfrage ersten Ranges, geht es doch darum, den Gleich
klang der Anwendung der Gesetze der Republik mit den 
Erfordernissen der Gesellschaftsentwicklung zu sichern. Da
her ist es natürlich, daß eine effektive Leitung der Recht
sprechung die konsequente Durchsetzung des Prinzips des 
demokratischen Zentralismus auch im sozialistischen Ge
richtswesen bedingt. Anders sind die Einheitlichkeit und der 
Gleichheitsgrundsatz nicht zu verwirklichen. Selbstverständ
lich sind wir für eine sinnvolle Verbindung von zentralen 
Vorgaben mit den Gegebenheiten im Territorium. Die Durch
setzung des Prinzips des demokratischen Zentralismus wi
derspricht nicht dem Verfassungsgebot der Unabhängigkeit 
der Richter (Art. 96). Wie schon vorher betont, ist die Eigen
verantwortung der Richter in der sozialistischen Gesellschaft 
außerordentlich hoch. In der Behandlung des Einzelfalls ha
ben unsere Richter — auch die Schöffen — auf der Grund
lage der Gesetze einen weiten Ermessensraum; in der ge
nerellen Linie der Rechtsprechung haben sie jedoch den auf 
der Grundlage der Gesetze erlassenen zentralen Richtlinien, 
Beschlüssen und Orientierungen zu folgen.

•I
Das Oberste Gericht der DDR wird als Garant der Gesetz
lichkeit und Gerechtigkeit in der Rechtsprechung der Ge
richte auch weiterhin alles unternehmen, daß die vom 
XI. Parteitag der SED den Gerichten gestellten Aufgaben 
als Beitrag zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft erfüllt werden.
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